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Beschlussvorschlag:
1. Der UKM spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung von Schulstraßen aus.

2. Der UKM bittet die Verwaltung, die Verkehrssituation um alle Grundschulen im 
Stadtgebiet auf die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Einrichtung einer „Schulstraße“ zu 
überprüfen und dort, wo es sinnvoll und rechtlich möglich ist, entsprechende Straßen 
einzurichten. Grundlage dafür ist der Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr NRW vom 7. Dezember 2023.

3. Prioritär und zeitnah soll die Einrichtung von Schulstraßen zunächst dort geprüft werden, 
wo es bereits aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch sogenannte „Elterntaxis“ 
zu Unfällen gekommen ist bzw. nach polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Einschätzung 
eine Gefahrenlage vorliegt. Oder auch bereits der Wunsch der Lehrer- und Elternschaft 
nach Einrichtung einer „Schulstraße“ besteht.

4. Bei Prüfung und Einrichtung aller Schulstraßen sind die jeweilige Schule und die 
Elternschaft sowie die betroffenen Anwohnenden frühzeitig in die Planung einzubinden.

5. Die Befahrbarkeit der Schulstraße für Anwohnende sowie weitere unabdingbar 
erforderliche Fahrten (z.B. Pflegedienste, Fahrdienste für Menschen mit Behinderung) ist 
gemäß Erlass sicherzustellen.



Drucksachennummer:
0447/2024

Datum:Seite 2
26.04.2024

 Kurzfassung

Entfällt.

Begründung

Siehe Anlage.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

x keine Auswirkungen (o)

    



 

   
 

 

 

 

An den Vorsitzenden des Ausschusses für  

Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität 

 

Rüdiger Ludwig 
 

- Im Hause –  

 
23.04.2024 

Antrag für die Sitzung des UKM am 07.05.2024 
 

Sehr geehrter Herr Ludwig, 

 

wir bitten gem. §6 (1) GeschO, um Aufnahme des folgenden Antrages auf die Tagesordnung des 

Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität am 07.05.2024. 

 

Schulstraßen 
 

Beschlussvorschlag:  

 

1. Der UKM spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung von Schulstraßen aus.  

 

2. Der UKM bittet die Verwaltung, die Verkehrssituation um alle Grundschulen im Stadtgebiet auf 

die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Einrichtung einer „Schulstraße“ zu überprüfen und dort, 

wo es sinnvoll und rechtlich möglich ist, entsprechende Straßen einzurichten. Grundlage dafür 

ist der Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW vom 7. Dezember 

2023. 

 

3. Prioritär und zeitnah soll die Einrichtung von Schulstraßen zunächst dort geprüft werden, wo es 

bereits aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch sogenannte „Elterntaxis“ zu Unfällen 

gekommen ist bzw. nach polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Einschätzung eine 

Gefahrenlage vorliegt. Oder auch bereits der Wunsch der Lehrer- und Elternschaft nach 

Einrichtung einer „Schulstraße“ besteht. 

 

4. Bei Prüfung und Einrichtung aller Schulstraßen sind die jeweilige Schule und die Elternschaft 

sowie die betroffenen Anwohnenden frühzeitig in die Planung einzubinden. 

 

5. Die Befahrbarkeit der Schulstraße für Anwohnende sowie weitere unabdingbar erforderliche 

Fahrten (z.B. Pflegedienste, Fahrdienste für Menschen mit Behinderung) ist gemäß Erlass 

sicherzustellen.  
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Begründung 

An Grundschulen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil viele Eltern ihre Kinder 

mit dem Auto zur Schule bringen und abholen. Diese sogenannten „Elterntaxis“ gefährden nicht nur 

die Schulkinder, sondern sorgen auch im Umfeld der Schulen für Stau, Lärm und Emissionen. In 

einigen Städten und Gemeinden in NRW wurden deshalb sogenannte „Schulstraßen“ eingerichtet. 

Dies bedeutet die temporäre Sperrung während der Schulanfangs- und -endzeiten einer oder mehrere 

Straßen im unmittelbaren Umfeld der Schulen für den Autoverkehr. Anwohner*innen, Pflegedienste 

oder Transporte für Kinder mit Behinderungen dürfen die Straße dann trotzdem mit einer 

Ausnahmegenehmigung befahren. 

Der Erlass des Landesverkehrsministeriums NRW hat nun noch einmal klargestellt, unter welchen 

Bedingungen die Einrichtung einer „Schulstraße“ im Rahmen der geltenden Gesetze und 

Verordnungen zulässig ist. Mögliche rechtliche Bedenken können nun mit dem Erlass ausgeräumt 

werden und die Bedingungen für die Einrichtung einer „Schulstraße“ sind nun klar formuliert 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Paul Kahrau 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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